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Ausbildung zum   
 Ersthelfer 

 

Die Ausbildung erfolgt nach den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen der 
Prävention (BGV A 1). 
 
Gliederung der Ausbildung 
 
1. Grundausbildung in der Ersten-Hilfe 
 (8 Doppelstunden) 
 

Themen: 
 

� Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
 - bei Bewusstseinsstörungen 
 - bei Atemstörungen 
 - bei Kreislaufstörungen 
 
� Blutungen 
� Schock 
� Knochenbrüche und Gelenkverletzungen 
� Verbrennungen 
� Verätzungen 
� Vergiftungen 
� Unfälle durch elektrischen Strom 

 



2. Fortbildungsmaßnahme (gem. § 26 Abs. 3 BGV A 1) 
 (alle 2 Jahre) 
 

Termine:      z.B. 08./09.11.2006 oder nach Vereinbarung 
 

Gesetzliche Grundlage: 
 

Gemäß den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV A1) ist der    
 Unternehmer nach § 24 verpflichtet entsprechendes Personal in der  
 Ersten-Hilfe aus- und fortbilden zu lassen. Dabei richtet sich die Anzahl  
 der ausgebildeten Mitarbeiter nach der Personalstärke des Unternehmens 
 
2 bis 20 anwesende Mitarbeiter         =    1 Ersthelfer 

 mehr als 20 anwesende Mitarbeiter   =    5 % Ersthelfer bei Verwaltungs- und 
 Handelsbetrieben 
 10 %  Ersthelfer bei sonstigen Betrieben 
 
Weiterhin hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in Zeitab-  

 schnitten von zwei Jahren fortgebildet werden. 
 


